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Vorwort 

Die Untersuchung wurde gemäß den Bestimmungen des Artikel 19 Abs. 2 der RL 2004/49/EG 

in Verbindung mit den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 4 UUG 2005 durchgeführt.  

Gemäß § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der 

Ursache des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur 

Vermeidung ähnlicher oder gleichartig gelagerter Vorfälle in der Zukunft beitragen können. 

Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich nicht Gegenstand der 

Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck dieses Untersuchungsberichtes, ein 

Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären. Der Untersuchungsbericht hat 

dabei die Anonymität aller Beteiligten derart sicherzustellen, dass jedenfalls keine Namen 

der beteiligten Personen enthalten sind.  

Die im Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich ausschließlich auf die zum 

Zeitpunkt des Vorfalls gültige Fassung. 

Gemäß § 14 Abs. 2 UUG 2005 sind inhaltlich begründete Stellungnahmen im endgültigen 

Untersuchungsbericht in dem Umfang zu berücksichtigen, als sie für die Analyse des 

untersuchten Vorfalls von Belang sind. Dem Untersuchungsbericht sind alle inhaltlich 

begründeten, rechtzeitig eingelangten Stellungnahmen als Anhang anzuschließen. 

Gemäß Artikel 25 Abs. 2 der RL 2004/49/EG werden Sicherheitsempfehlungen an die 

Sicherheitsbehörde und, sofern es die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder 

Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die 

Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen 

berücksichtigt und gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 

Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 

Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 

Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Artikel 25 Abs. 3 der RL 2004/49/EG). 
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Hinweis 

Dieser Untersuchungsbericht darf ohne Quellenangabe und ausdrücklicher Genehmigung 

der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, nicht auszugsweise wiedergegeben 

werden. 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten 

(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen 

und Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung 

dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 

Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 

ausgegraut). 
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Empfänger 

Dieser Untersuchungsbericht geht an 

• IB – ÖBB-Infrastruktur AG 

• EVU – ÖBB-Personenverkehr AG 

• DU – ÖBB-Produktion GmbH 

• Beteiligte 

− der / die Tfzf Z 3247 

− Angehörige von LenkerIn des Kleintransporters 

• Vertretung des Personals 

• Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

• Verkehrsarbeitsinspektorat 

• Landeshauptmann von Oberösterreich 

• Europäische Eisenbahnagentur 

• Clusterbibliothek - Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ)  
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Zusammenfassung 

Hergang 

Am Donnerstag, dem 20. April 2017, ca. 13:29 Uhr Ortszeit, ereignete sich ein Zusammenprall 

zwischen dem Z 3247 und einem Kleintransporter. Der Zusammenprall ereignete sich auf der 

technisch durch Lichtzeichen gesicherten Eisenbahnkreuzung im km 1,250 der 

Strecke 25201. Dabei erfasste Z 3247 den in Fahrtrichtung von rechts kommenden 

Kleintransporter. 

Folgen 

Bei dem Zusammenprall erlitt der/die LenkerIn des Kleintransporters schwere Verletzungen, 

welchen er/sie in Folge erlag. Am Schienenfahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der 

Kleintransporter wurde schwer beschädigt. 

Ursache 

Die Ursache des Zusammenpralls zwischen Z 3247 und einem Kleintransporter auf der 

EK km 1,250 war die unerlaubte Signalüberfahrung des in Stellung „HALT“ befindlichen 

ES „A“. 

Der Vorfall wurde durch die streckenseitig nicht ausgeführte Zugsicherung PZB und dem 

mangelhaften Schutzweg zum ersten Gefahrenpunkt, in diesem Fall die EK km 1,250, 

ermöglicht. 

Sicherheitsempfehlungen 

Im Rahmen der Sicherheitsuntersuchung wurden Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen, 

welche im Kapitel 15 angeführt werden. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Zeitpunkt 

Donnerstag, 20. April 2017, ca. 13:29 Uhr UTC +2 (MESZ) 

1.2 Örtlichkeit 

IB – ÖBB Infrastruktur AG 

• Strecke 25201 (Bf Wels Hbf – Bf Grünau im Almtal) 

• Bf Wels Lokalbahnhof 

• Gleis 1 

• EK km 1,250 

Abbildung 1: Skizze Eisenbahnlinien Österreich 

 

Quelle SUB 
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1.3 Witterung; Sichtverhältnisse 

+15°C, keine witterungsbedingten Einschränkungen der Sichtverhältnisse. 

1.4 Behördenzuständigkeit 

Die zuständige Eisenbahnbehörde ist der Landeshauptmann von Oberösterreich. Die oberste 

Eisenbahnbehörde im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie wird 

durch Übermittlung des Untersuchungsberichtes informiert. 

1.5 Örtliche Verhältnisse 

Abbildung 2: Satellitenfoto Kreuzungsansicht EK km 1,250 mit Standort ES „A“ 

 

Quelle Google Earth / SUB 

 



 

Untersuchungsbericht  11 von 68 

Die Eisenbahnkreuzung auf der Strecke 25201 kreuzt in einem Winkel von ca. 70°, die 

Salzburger Straße B1. Die Sicherungsart der Eisenbahnkreuzung wurde am 

20. Oktober 2000, nach dem Bescheid der damals zuständigen Eisenbahnbehörde des BMVIT 

mit der GZ: 226.771-7-II/21-1993, von einem Halbschranken mit Lichtzeichenanlage auf eine 

Lichtzeichenanlage ohne Schranken umgebaut. Zusätzlich zu der Lichtzeichenanlage wurden 

Blendschilder montiert, um die Wahrnehmbarkeit der Signalgeber zu verstärken. Insgesamt 

sind elf Signalgeber mit Blendschildern und vier einfache Andreaskreuze an der 

Eisenbahnkreuzung angebracht.  

Im Streckentitelblatt wird für den Streckenbereich Bf Wels Hbf – Bf Wels Lokalbahnhof als 

Zugsicherung PZB angeführt. Beim Lokalaugenschein durch die SUB am 05. Juni 2018 wurde 

bei VS „a“ und bei ES „A“ kein PZB-Magnet vorgefunden. 

Abbildung 3: EK km 1,250 Straße, Fahrtrichtung Osten (Blickrichtung vom Kleintransporter) 

 

Quelle SUB 

Rechts der Bahn, Richtung Osten fahrend (Abbildung 3) sind sechs Signalgeber und zwei 

einfache Andreaskreuze sichtbar, wobei drei Signalgeber auf den rechten Fahrstreifen 

gerichtet sind. Einer dieser drei Signalgeber ist als Überkopfsignal ausgebildet und befindet 

sich mittig über der rechten Fahrspur. Die zwei einfachen Andreaskreuze befinden sich links 
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und rechts der Fahrspur an den zwei Masten der Signalgeber. Zwei Signalgeber für 

Fußgänger sind links und rechts der Fahrbahn, am äußersten Punkt der Gehwege, 

angebracht. Ein Signalgeber ist in Richtung der einmündenden „Charwatstraße“ 

ausgerichtet. Die Fahrbahnbreite beträgt bei der Haltelinie 10,10 m in Fahrtrichtung Osten, 

wobei die linke Straßenseite eine Breite von 5,70 m und die rechte 4,40 m aufweist. Die 

Abmessungen der Verkehrsinsel mittig der Straße betragen die 10 m x 1,8 m. Die rechte 

Gehwegbreite beträgt 2,46 m. 

Abbildung 4: EK km 1,250 Straße, Fahrtrichtung Westen  

 

Quelle SUB 

Links der Bahn, Richtung Westen fahrend (Abbildung 4) sind fünf Signalgeber und zwei 

einfache Andreaskreuze sichtbar, wobei zwei Signalgeber auf die rechte Fahrspur gerichtet 

sind. An den Masten dieser zwei Signalgeber sind zwei einfache Andreaskreuze angebracht. 

Drei Signalgeber sind für Fußgänger links und rechts der Fahrbahn aufgestellt. Zwei 

Signalgeber sind am äußersten Punkt der Gehwege angebracht, der dritte Signalgeber wurde 

über dem linken Gehweg als Überkopfsignal mittig angebracht. Die Fahrbahnbreite bei der 

Haltelinie beträgt 10 m, wobei die Fahrbahnbreite vor der Verkehrsinsel deutlich schmäler ist. 

Die rechte Fahrbahn misst 5 m, die linke Fahrbahn 4 m. Die Abmessungen der Verkehrsinsel 
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betragen die 5 m x 1,8 m. Die Haltelinie befindet sich 8,67 m von der äußersten Kante der 

nächstgelegenen Schiene und ist deutlich erkennbar. Die rechte Gehwegbreite beträgt 3 m. 

Abbildung 5: Rückstrahlende Vorsignalattrappe im km 0,841 mit dem Signalbild „Vorsicht“ 

 

Quelle SUB 

Das VS „a“ ist als rückstrahlende Vorsignalattrappe (Abbildung 5) ausgeführt und steht im 

km 0,841. Es zeigt unveränderlich das Signal „VORSICHT“ und kündigt somit an, dass am 

zugehörigen Hauptsignal „HALT“ zu erwarten ist. 
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Abbildung 6: EK 1,250, Schiene Fahrtrichtung Norden (Blick auf die Rückseite des ES „A“) 

 

Quelle SUB 

Das ES „A“ ist als Lichtsignal ausgeführt, steht im km 1,232 und kann verschiedene 

Signalbilder anzeigen. Es ist 6,20 m vom Gehweg und 10,10 m von der Straße entfernt, wie in 

Abbildung 2 und Abbildung 6 ersichtlich. Nach dem ES „A“ ist die EK km 1,250 der erste 

Gefahrenpunkt. Es ist somit kein ausreichender Schutzweg vorhanden. 
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Abbildung 7: Lageskizze Bf Wels Lokalbahnhof 

 

Quelle IB / SUB 

Die Sicherung der Eisenbahnkreuzung im km 1,250 erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch 

eine fahrtbewirkte Lichtzeichenanlage und Andreaskreuze. Die Lichtzeichenanlage steht in 

einer direkten Abhängigkeit zu dem ES „A“. Damit die Signalgeber der LZA Rotlicht 

anzeigen, muss eine gesicherte Fahrstraße für einen Zug gestellt sein. Zusätzlich muss der 

Zug die Einschaltkontakte für die Eisenbahnkreuzung befahren haben. Die Einschaltkontakte 

für die Eisenbahnkreuzung befinden sich für Richtung 1 (von Bf Wels Hbf kommend) im 

km 0,995 und für Richtung 2 (von Bf Wels Lokalbahnhof kommend) im km 1,280. Sollte trotz 

befahrener Einschaltkontakte keine gesicherte Fahrstraße gestellt sein, so zeigt das ES „A“ 

erst dann einen „FREI“ – Begriff, wenn die Signalgeber der LZA „rot“ zeigen und die 

Eisenbahnkreuzung dadurch gesichert ist. 
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1.6 Beteiligte Fahrten 

Tabelle 1: Zug 3247 

 Zug 3247 

Zugart Personenzug 

Zuglauf Bf Wels Hbf – Bf Grünau im Almtal 

Triebwagen 93 81 50-47 079-8 

Gesamtgewicht 50 t 

Gesamtlänge 25 m 

Buchfahrplan / Fahrplanmuster Heft 280 / M 201 

Fahrplanhöchstgeschwindigkeit 85 km/h 

Bremshundertstel erforderlich / vorhanden 62 % / 160 % 

Zugsicherungssystem PZB 60 

Besetzung 1 Tfzf, 10 – 15 Fahrgäste 

Einstellungsregister Gültige Eintragung vorhanden 

 

1.7 Zulässige Geschwindigkeiten 

Der Streckenabschnitt durfte mit maximal 40 km/h befahren werden. 
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1.7.1 Auszug aus VzG  

Abbildung 8: Auszug VzG – Richtung 1 - kommend von Wels Hbf 

 

Quelle IB / SUB  

Im Bereich der EK ist eine örtlich zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h ausgewiesen. 

Weiters ist aus dem VzG herauszulesen, dass das VS „a“ im km 0,841 immer „VORSICHT“ 

zeigt. 

1.7.2 Auszug aus ÖBB Buchfahrplan  

Abbildung 9: Auszug ÖBB Buchfahrplan Z 3247 

 

Quelle IB /SUB 

Gemäß Buchfahrplan ist für Z 3247 im Bereich der EK km 1,250 eine Fahrplangeschwindigkeit 

von 40 km/h ausgewiesen. 



 

Untersuchungsbericht  18 von 68 

1.7.3 Signalisierte Geschwindigkeit 

Das ES „A“ zeigte „HALT“. 

1.7.4 Geschwindigkeitseinschränkungen 

Für Z 3247 gab es am Vorfalltag im Bereich der EK km 1,250 keine Langsamfahrstellen. Laut 

Dienstübergabeprotokoll lag ein schriftlicher Auftrag für den Bf Steinhaus bei Wels vor. 

Dieser Auftrag ist nicht relevant für den gegenständlichen Vorfall. 
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2 Sachverhaltsdarstellung, 
Befundaufnahme 

2.1 Ereignisbeschreibung 

Die EK im km 1,250 der Strecke 25201 ist technisch durch Lichtzeichen und Andreaskreuze 

gesichert. Die EK kreuzt die Salzburger Straße B1 auf Höhe der einmündenden 

„Charwatstraße“ in einem Winkel von ca. 70 °. 

Das VS „a“ ist als rückstrahlende Vorsignalattrappe (Abbildung 5) ausgeführt und steht im 

km 0,841. Es zeigt unveränderlich das Signalbild „VORSICHT“ und kündigt dauerhaft an, dass 

am zugehörigen ES „A“ das Signalbild „HALT“ zu erwarten ist. 

Das ES „A“ ist als Lichtsignal ausgeführt und steht im km 1,232. Zum Unfallzeitpunkt zeigte 

das ES „A“ das Signalbild „HALT“. Aufgrund dessen war keine gesicherte Fahrstraße für 

Z 3247 gestellt und somit konnte die Sicherung der EK nicht erfolgen. Zum Zeitpunkt der 

Kollision zeigte die LZA für die Straßenverkehrsteilnehmer kein Rotlicht. 

Z 3247 fuhr um ca. 13:28 Uhr von Wels Hbf, in Richtung Bf Grünau im Almtal ab. Die 

Registriereinrichtung des Z 3247 zeichnete kurz vor EK km 1,250 eine Geschwindigkeit von 

42,66 km/h auf. Um 13:29:45 Uhr wurde eine Schnellbremsung aufgezeichnet. Kurz darauf 

überfuhr Z 3247 das haltzeigende ES „A“ und kollidierte mit dem von rechts kommenden 

Kleintransporter um ca. 13:29:47 Uhr. Aufgrund streckenseitig fehlender PZB-Ausrüstung 

konnte keine Beeinflussung auf der Registriereinrichtung festgestellt werden, weshalb die 

genaue Uhrzeit der Signalüberfahrung nicht bestimmt werden kann. Nach dem 

Zusammenprall schob Z 3247 den Kleintransporter 35 m bis zum Stillstand weiter. 

Bei dem Zusammenprall wurde der/die LenkerIn des Kleintransporters schwer verletzt und 

erlag in Folge seinen / ihren Verletzungen. Der / Die Tfzf des Z 3247 sowie die Fahrgäste 

blieben unverletzt. 
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2.2 Untersuchungsverfahren 

Das Untersuchungsteam setzt sich aus zwei MitarbeiterInnen zusammen. 

Der Untersuchungsbericht stützt sich auf folgende Aktionen und Dokumentationen: 

• Fernmündliche Meldung vom 20. April 2017 um 13:43 Uhr 

• Schriftliche Meldung vom 20. April 2017  

• Informationsanforderung an EVU am 14. Juni 2017 

• Lokalaugenschein am 04. Juli 2017 

• Informationsanforderung an die Staatsanwaltschaft Wels am 13. Oktober 2017 

• Stellungnahme Rechtsvertretung Tfzf am 16. November 2017 

• Lokalaugenschein am 22. Jänner 2018 

• Lokalaugenschein am 05. Juni 2018 

• Allfällige Rückfragen wurden bis 14. März 2019 beantwortet 

2.2.1 Bilddokumentation 

Abbildung 10: Stillstand nach Zusammenprall  Z 3247 mit Kleintransporter 

 

Quelle IB 



 

Untersuchungsbericht  21 von 68 

Abbildung 11: Blick Fahrtrichtung Z 3247 auf das haltzeigende ES „A“ 

 

Quelle IB 

2.2.2 Chronologie der Ereignisse 

Tabelle 2: Chronologie der Ereignisse 

Zeitpunkt Beschreibung  

13:28 Uhr (IB) Abfahrt Wels Hbf 

13:29:45 Uhr (Registrierauswertung) Z 3247 leitet Schnellbremsung ein 

- Signalüberfahrung des ES „A“ 

13:29:47 Uhr (Registrierauswertung) Zusammenprall Z 3247 mit Kleintransporter 

13:29:53 Uhr (Registrierauswertung) Stillstand Z 3247  

15:24 Uhr (IB) Unfallstelle geräumt 

Die verschiedenen Zeiterfassungssysteme sind untereinander nicht synchronisiert. 
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3 Folgen 

3.1 Verletzte Personen 

Bei dem Zusammenprall erlitt der/die LenkerIn des Kleintransporters schwere Verletzungen, 

welchen er/sie in Folge erlag. Am Schienenfahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der 

Kleintransporter wurde schwer beschädigt. 

3.2 Schäden an der Infrastruktur 

Die Eisenbahninfrastruktur (Oberbau, EK) wurde nicht beschädigt. 

3.3 Schäden an Fahrzeugen und Ladegut 

Der Triebwagen wurde nur leicht beschädigt. Die Schadenssumme für Z 3247 beläuft sich auf 

ca. € 5.000,-. Der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. 

3.4 Schäden an Umwelt 

Der SUB wurden keine Schäden an der Umwelt bekannt gegeben worden. 

3.5 Betriebsbehinderungen 

Der Abschnitt zwischen Bf Wels Hbf und Bf Wels Lokalbahnhof der Strecke 25201 war am 

20. April 2017 von 13:29 Uhr bis 15:24 Uhr gesperrt. 



 

Untersuchungsbericht  23 von 68 

4 Beteiligte, Auftragnehmer, 
Zeugen 

• ÖBB Infrastruktur AG 

• ÖBB Personenverkehr AG 

• ÖBB Produktion GmbH 

• der / die Tfzf Z 3247 

• der / die Fdl Bf Wels Lokalbahnhof 

• der / die Fdl Bf Wels Hbf 

• Private Zeugen lt. Polizeibericht 
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5 Rettungs- und Notfalldienst 

Nachstehende Einsatzorganisationen waren am Ort des Vorfalls anwesend: 

• PI Wels 

• Notarztwagen und Rotes Kreuz Wels 

• Feuerwehr Wels 

 

Der Vorfall wurde der SUB gemäß MeldeVO-Eisb 2006 ordnungsgemäß fernmündlich 

gemeldet. 
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6 Externe Ermittlungen 

Nachstehende Dokumente zu externen Ermittlungen liegen der SUB vor: 

• Bericht der PI Sattledt 

• Akt des Bezirksgerichtes Wels 

• Untersuchungsakt und Untersuchungsbericht des IB 
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7 Aussagen, Beweismittel, 
Auswertungen 

7.1 Betriebliche Unterlagen 

7.1.1 ARAMIS Streckenspiegel 

Abbildung 12: ARAMIS Streckenspiegel am 20.04.2017 um 13:28:54 Uhr 

 

Quelle IB / SUB 

In Abbildung 12 ist ersichtlich, dass Z 3247 (rechts im Bild) gerade aus Bf Wels Hbf („WE“ links 

im Bild) ausfährt. Die Fahrstraße ist jedoch nur bis zum ES „A“ gestellt (das rot eingekreiste 

weiße Dreieck symbolisiert das ES „A“). Die gestellte Fahrstraße, ausgehend vom Gleis 405 

bis zum ES „A“ (rot eingekreist), wird durch eine grüne durchgehende Linie dargestellt. 

Dementsprechend zeigte das ES „A“ das Signalbild „HALT“. 

7.1.2 Auswertung Sprachspeicheraufzeichnungen 

Der SUB liegen Sprachspeicheraufzeichnungen zwischen dem / der Fdl Bf Wels Lokalbahnhof 

und dem / der Tfzf von Z 3247 vor, dessen Inhalt für den Vorfall jedoch nicht relevant ist, da 

die Gespräche erst nach dem Vorfall zu Stande gekommen sind. 
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7.1.3 Sicherungsanlage der EK km 1,250 

Der Stellungsschreiber der EK 1,250 wurde vom IB ausgewertet und der SUB zur Verfügung 

gestellt. Die folgende Darstellung betrifft NICHT den Unfallzeitpunkt, sondern dient der 

Veranschaulichung, der Funktionsfähigkeit der EK am Vorfallstag. Ein Auszug aus dem 

Stellungsschreiber zum Unfallzeitpunkt konnte nicht entnommen werden, da die EK nicht 

gesichert war und somit auch keine Aufzeichnungen erfolgten. 

Nach diesem Protokoll wurde die LZA um 07:17:21 Uhr durch einen Zug befahren. 

Abbildung 13: Auszug EK-Stellungsschreiber 

Quelle ÖBB IB / SUB 
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Die EK km 1,250 war zum Unfalltag voll funktionsfähig. Bei gestellter Fahrstraße und bei 

Befahren der Einschaltkontakte zeigte die Eisenbahnkreuzung bei vorangehenden 

Zugfahrten ordnungsgemäß vier Sekunden lang Gelblicht und anschließend Rotlicht (lt. 

EK-Stellungsschreiber). Durch Verlassen der Ausschaltkontakte erlischt das Rotlicht und die 

Straßenverkehrsteilnehmer dürfen die Eisenbahnkreuzung queren. 

7.1.4 Fahrdatenauswertung tabellarisch (auszugsweise) 

Die Rohdaten der Registrierauswertung wurden durch den DU sichergestellt und der SUB zur 

Verfügung gestellt. Die SUB hat mit Hilfe der HaslerRail AG die Fahrdatenauswertung für 

Z 3247 durchgeführt. Die Zeit in der Tabelle ist die Ereigniszeit plus ca. eine Stunde. 

Abbildung 14: tabellarische Fahrdatenauswertung Z 3247 

 

Quelle HaslerRail AG / SUB 
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In Abbildung 14 sind die Fahrdaten von Z 3247 auszugsweise abgebildet. Die Aufzeichnung 

beginnt bei 14:29:01.20 Uhr und endet bei 14:29:53.00 Uhr. 

Um 14:29:45.20 Uhr bremste das Fahrzeug pneumatisch bei einer Geschwindigkeit von 

42,66 km/h. Nach ca. 53 m kam das Fahrzeug um 14:29:53.00 Uhr zum Stillstand. Aufgrund 

dessen, dass der Kleintransporter 35 m mitgeschleift wurde, kann mittels Rückrechnung der 

ungefähre Kollisionszeitpunkt, um ca. 14:29:46.80 Uhr, bestimmt werden. Das entspricht 

ca. 18 m nach der eingeleiteten Schnellbremsung. Die Kollision fand bei einer 

Geschwindigkeit von 42,66 km/h statt. 

7.1.5 Fahrdatenauswertung grafisch (auszugsweise) 

Die Rohdaten der Registrierauswertung wurden durch den DU sichergestellt und der SUB zur 

Verfügung gestellt. Die SUB hat mit Hilfe der HaslerRail AG die Fahrdatenauswertung für 

Z 3247 durchgeführt. 

Abbildung 15: grafische Fahrdatenauswertung Z 3247 

 

Quelle HaslerRail AG / SUB 

In dem Diagramm aus Abbildung 15 ist auf der horizontalen Achse die Distanz in km und auf 

der vertikalen Achse die Geschwindigkeit in km/h abgebildet. In dem Diagramm kann die 

aufgezeichnete Geschwindigkeit analog herausgelesen werden. Unterhalb der horizontalen 

Achse befinden sich drei Signale die den Zustand 1 oder 0 haben können. Die obere der drei 

Linien gibt Aufschluss über die Zugluft. Die mittlere Linie signalisiert die Aktivierung des 

Makrophons. Die untere der drei Linien zeigt an, ob das Fahrzeug pneumatisch bremst. 
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Beschreibung der Positionen 1-5 der Abbildung 15: 

Position 1: 

Zweimaliges Betätigen des Makrophons vor dem km 1,039 (Fußgängerübergang) aufgrund 

der Pfeiftafel im km 1,135. 

Position 2: 

Beim zweiten Marker ist eine Zustandsveränderung zu sehen. Die Linie („Fzg.br.pneum.“) 

springt von 0 auf 1. Es wurde pneumatisch gebremst. Das Bremsen ist eine bewusste 

Tätigkeit und nicht durchgehend „aktiv“, deshalb ist die Ausgangslage immer bei 0 und 

springt bei einer Betätigung der Bremse auf 1. 

Position 3: 

Es ist ein gegenüber der Pneumatik verzögerter Abfall der Zugluft („ZL“-Linie) in der 

Hauptluftleitung erkennbar. Das Signal Zugluft ist immer auf 1, wenn die Hauptluftleitung 

mit 5 bar gefüllt ist. Wird die Bremse betätigt, so wechselt es von 1 auf 0. Da hier eine 

Schnellbremsung erfolgte, fand kein erneuter Wechsel von 0 auf 1 statt. Die Hauptluftleitung 

wurde vollständig entleert und nicht wieder aufgefüllt. 

Position 4: 

Registrierte Höchstgeschwindigkeit von 42,66 km/h und Beginn der Bremswirkung. 

Position 5: 

Stillstand von Z 3247. 

7.2 Befragungen / Aussagen (auszugsweise) 

Die Protokolle der Befragungen nachstehend angeführter Personen liegen der SUB vor. 

• Aussage des / der Tfzf Z 3247 (Die Befragung wurde vom IB durchgeführt) 

• Aussage des / der Fdl Wels Hbf (Die Befragung wurde vom IB durchgeführt) 

• Aussage des / der Fdl Bf Wels Lokalbahnhof (Die Befragung wurde vom IB durchgeführt) 

• Zwei Zeugenaussagen (Die Befragung wurde von der PI Sattledt durchgeführt) 
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Aus den vorliegenden Protokollen der Befragungen wurden die für das 

Untersuchungsverfahren relevanten Erkenntnisse bzw. Feststellungen in den 

Untersuchungsbericht eingearbeitet. 

7.3 Gesetzliche Bestimmungen (auszugsweise) 

7.3.1 Zitat EisbKrV 1961 (auszugsweise):  

„§ 2 Allgemeine Bestimmungen für die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen 

(1) Die Eisenbahnkreuzungen sind unabhängig davon, in welchem Ausmaß die Verkehrsträger 

die erwachsenden Kosten zu tragen haben, vom Eisenbahnunternehmen nach Maßgabe dieser 

Verordnung zu sichern. 

(2) Die Sicherung kann vorgenommen werden durch:  

[…] 

d) Lichtzeichenanlagen; 

[…] 

„§ 9 Lichtzeichenanlagen 

(1) Eisenbahnkreuzungen, die durch Lichtzeichenanlagen gesichert werden, sind durch 

Andreaskreuze anzuzeigen. 

(2) Die Anlage zur Abgabe von Lichtzeichen kann oberhalb des Andreaskreuzes angebracht 

werden, wenn dieses in der hochgestellten Form verwendet wird; sonst ist sie unterhalb 

desselben anzubringen. Die zusätzliche Anbringung an anderen Stellen ist zulässig. 

(3) Lichtzeichenanlagen haben als Anhaltegebot entweder nur rotes blinkendes Licht zu zeigen 

oder gelbes nicht blinkendes Licht und anschließend rotes nicht blinkendes Licht; im zweiten Fall 

ist das rote Licht oben anzuordnen.“ 

7.3.2 Zitat EisbBBV (auszugsweise): 

„§ 22 Weichen, Flankenschutzeinrichtungen, Schutzweg 

(5) Für Zugfahrten sind Schutzwegvorkehrungen zu treffen. Die Länge des Schutzweges ist vom 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der 

nachfolgenden Bestimmungen festzulegen: 
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1. An den Fahrweg hat ein Schutzweg von mindestens 50 m anzuschließen. 

2. Der Schutzweg darf entfallen, wenn die mit ortsfesten Signalen signalisierte 

Einfahrgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h beträgt und das Ende des Einfahrgleises gemäß § 

108 Abs. 2 signalisiert ist. 

3. Von den Bestimmungen der Z 1 und 2 darf bei Errichtung einer Zugbeeinflussung, durch die ein 

Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerdem geführt werden kann, abgewichen werden, 

wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.“ 

„§ 24 Zugbeeinflussung 

(1) Die Zugbeeinflussung dient zur Sicherung von Zugfahrten und umfasst Strecken- und 

Fahrzeugeinrichtungen. 

(2) Hauptgleise, auf denen bis einschließlich 100 km/h zugelassen sind, müssen wenn es die 

Sicherheit und Ordnung des Betriebes erfordert, mit Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch 

die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht werden kann. 

(3) Hauptgleise, auf denen mehr als 100 km/h zugelassen sind, müssen mit Zugbeeinflussung 

ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht werden kann. 

(4) Wird gemäß Abs. 2 oder 3 eine Zugbeeinflussung errichtet, sind streckenseitig mindestens 

folgende Punkte auszurüsten: 

1.Vorsignale, Hauptsignale, Schutzsignale; 

2.dauernde Geschwindigkeitsbrüche mit Herabsetzung der Geschwindigkeit um mindestens 30 

km/h; 

3.besondere vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu evaluierende Gefahrenpunkte. 

(5) Wird gemäß Abs. 2 oder 3 eine Zugbeeinflussung errichtet, sind in einer Betriebsanlage immer 

alle Punkte gemäß Abs. 4 mit Zugbeeinflussung auszurüsten. 

(6) Sind benachbarte Bahnhöfe mit Zugbeeinflussung gemäß Abs. 2 oder 3 ausgerüstet, so sind 

auch die Streckengleise dazwischen durchgängig auszurüsten.“ 

 

„§ 108 Fahrweg, Ende des Einfahrgleises, Schutzweg  

(1) Der Fahrweg einer Zugfahrt umfasst 

1. bei einfahrenden haltenden Zugfahrten den Gleisabschnitt von der Verschubhalttafel oder der 

Trapeztafel bis zum Ende des Einfahrgleises oder 

2. bei Zugfahrten, die innerhalb eines durch Zwischen- oder Schutzsignale unterteilten 

Bahnhofes fahren (vorrückende Zugfahrt) den Gleisabschnitt vom Schlusssignal bis zum Ende 

des Einfahrgleises oder 

3. bei ausfahrenden Zugfahrten den Gleisabschnitt vom Schlusssignal bis zur Verschubhalttafel 

oder der Trapeztafel. 
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(2) Das Ende des Einfahrgleises ist das jeweils erst erreichte der folgenden Signale: 

1. Ausfahrsignal; 

2. Zwischensignal in Stellung „Halt“; 

3. Schutzsignal in Stellung „Fahrverbot“; 

4. Signal „Fahrwegende“; 

5. Sperrsignal am Stumpfgleisabschluss. 

(3) In Bahnhöfen ohne Einfahrsignal ist das Ende des Einfahrgleises auch eine auf der 

Ausfahrseite liegende Grenzmarke oder Weichenspitze. 

(4) Ist in Ausnahmefällen das Ende des Einfahrgleises nicht mit Signalen gemäß Abs. 2 oder Abs. 

3 signalisiert, ist der Zugfahrt das einzuhaltende Ende des Einfahrgleises mit schriftlichem 

Auftrag vorzuschreiben. 

(5) Im Schutzweg oder in diesen hinein sind keine Fahrten zulässig.“ 

7.3.3 Zitat ASchG 2013 (auszugsweise): 

„§ 2 Begriffsbestimmungen 

(7) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind sämtliche Regelungen und 

Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder Verringerung arbeitsbedingter Gefahren 

vorgesehen sind. Unter Gefahren im Sinne dieses Bundesgesetzes sind arbeitsbedingte physische 

und psychische Belastungen zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen führen.“ 

„§ 4 Ermittlung und Beurteilung der Gefahren Festlegung von Maßnahmen 

(Arbeitsplatzevaluierung) 

(3) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß Abs. 1 und 2 sind die 

durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festzulegen. Dabei sind auch 

Vorkehrungen für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und Rettungsmaßnahmen zu 

treffen. Diese Maßnahmen müssen in alle Tätigkeiten und auf allen Führungsebenen einbezogen 

werden. Schutzmaßnahmen müssen soweit wie möglich auch bei menschlichem Fehlverhalten 

wirksam sein.“ 

„§ 7 Grundsätze der Gefahrenverhütung 

Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge, bei 

der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der 

Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer folgende allgemeine 

Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen: 



 

Untersuchungsbericht  34 von 68 

1. Vermeidung von Risiken; 

2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 

3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 

4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von 

Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungsverfahren, 

vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem 

Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 

4a. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation; 

5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 

6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 

7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 

Tätigkeiten und Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, Arbeitsbedingungen, 

Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluß der Umwelt auf den Arbeitsplatz; 

8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz; 

9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer.“ 

7.4 Regelwerke des IB / EVU / Fahrzeughalters 

7.4.1 Zitat DVV2 (auszugsweise): 

„II. Hauptsignale 

§ 3 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Hauptsignale zeigen an, ob der anschließende Gleisabschnitt befahren werden darf; sie 

können überdies auf die im Weichenbereich zulässige Fahrgeschwindigkeit hinweisen. 

(2) Hauptsignale gelten grundsätzlich für Zugfahrten, in Haltstellung auch für Verschubfahrten. 

(3) Hauptsignale werden verwendet als 

a) Einfahrsignale zur Deckung der Bahnhöfe und zur Regelung der Einfahrt der Züge, 

b) Ausfahrsignale zur Regelung der Ausfahrt der Züge, 

[…] 

(5) Hauptsignale stehen grundsätzlich rechts neben oder Ober dem zugehörigen Gleis. Einfahr-, 

Block- und Deckungssignale stehen auf zweigleisigen Strecken grundsätzlich außen neben oder 

Ober den Gleisen. 

[…]“ 
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„III. Vorsignale 

§ 5 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Licht-Vorsignale kündigen an, welches Signal am zugehörigen Hauptsignal zu erwarten ist. 

[…] 

(2) Form-Vorsignale kündigen nur an, ob am zugehörigen Hauptsignal Halt oder Frei zu erwarten 

Ist. 

(3) Vorsignale stehen grundsätzlich auf der für die einzelnen Streckenabschnitte 

vorgeschriebenen Bremsweglänge vor den zugehörigen Hauptsignalen. 

(4) Vorsignale - ausgenommen solche am Standort eines Hauptsignals stehen grundsätzlich auf 

der für die jeweils zugehörigen Hauptsignale vorgeschriebenen Seite oder Ober dem Gleis. In 

Bahnhöfen stehen Vorsignale grundsätzlich rechts neben oder Ober dem Gleis. 

[…]“ 

7.4.2 Zitat DVV3 (auszugsweise): 

„§ 65 Signalbeachtung 

(1) Für die Beachtung und Befolgung der Signale ist der Führer des führenden Tfz verantwortlich. 

Ein auf dem führenden Tfz mitfahrender Lotse oder Beimann trägt die gleiche Verantwortung. 

(2) Nach Möglichkeit beobachtet der Führer des führenden Tfz Strecke und Fahrleitung, um bei 

außergewöhnlichen Ereignis rasch reagieren zu können. Er achtet auch darauf, ob dem Zug 

Signale gegeben werden. 

(3) Ein Einfahr·(Zwischen) vorsignal in Stellung „Vorsicht" kann  neben der eigentlichen 

Signalbedeutung - den Auftrag 

- zum außerplanmäßigen Anhalten, 

- zum vorzeitigen Anhalten 

bedeuten.  

Der Auftrag gilt vom zugehörigen bis zum nächsten Hauptsignal des Bahnhofes. Formsignale in 

Stellung  „Vorsicht" können überdies den Zug von einer Einfahränderung mit 

Geschwindigkeitsbeschränkung verständigen. Mit einem Signal können gleichzeitig mehrere 

Aufträge gegeben werden. 

(4) Das Anhalten bei einem Einfahr·(Zwischen) signal kann alle Aufträge nach Abs. 3 bedeuten. 

(5) Wird der Zug mit einem Haupt.(Schutz-) signal angehalten, meldet sich der Führer des 

führenden Tfz Ober Zugfunk oder beim Signalfernsprecher. Bei Einfahr·(Zwischen-) 

Formsignalen und bei Trapeztafeln zeigt er das Anhalten überdies mit dem Signal "Achtung" an. 

(6) Von Haupt·, Schutz· und Vorsignalen „außer Betrieb" ist der Zug mit A-Befehl (La) zu 

verständigen. Wird trotz Verständigung ein mit dem Signal .Signal außer Betrieb" zu 

kennzeichnendes Haupt-(Schutz-) signal ohne Signal .Signal außer Betrieb" angetroffen oder ist 
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ein solches Haupt-(Schutz-) signal mit einem Signal „Signal außer Betrieb" gekennzeichnet und 

der Zug nicht verständigt, so ist - unbeschadet der Stellung des Signals - anzuhalten. Die 

Weilerfahrt darf erst nach Feststellung des Sachverhaltes und eindeutiger Weisung erfolgen 

(Dienstruhe siehe § 56). Betreffen die genannten Unregelmäßigkeiten ein Vorsignal, so ist dieses 

- ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Stellung - als in Stellung "Vorsicht" anzusehen.“ 

7.4.3 ÖBB Planungsrichtlinie 13.0.1.01 

„2.7 Standort der Hauptsignale 

(1) Unabhängig von den Neigungsverhältnissen und der zulässigen Geschwindigkeit sind 

Einfahrsignale, Deckungssignale und Blocksignale mindestens 50 m vor der Gefahrenstelle 

anzuordnen. 

[…] 

(4) Hauptsignale sind so aufzustellen, dass die Sichtweite in Metern mindestens das 2,5-fache 

der vor dem Hauptsignal höchsten zulässigen Geschwindigkeit in km/h - mindestens aber 100 m 

– gewährleistet ist. Das Hauptsignal muss auf diese erforderliche Sichtweite ununterbrochen zu 

erkennen sein, wobei kurzzeitige Unterbrechungen der Sicht durch Oberleitungsmaste, einzelne 

Fahrzeuge u. dgl. unberücksichtigt bleiben.“ 

7.5 Dokumente und Nachweise 

Das EK-Datenblatt GZ: 226.771-13-II/21-1993 und der EK-Bescheid GZ: 226.771-7-II/21-1993 

liegt der SUB vor. 

7.6 Auswertung der Expertisen und Gutachten 

Keine. 
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8 Faktor „Mensch“ 

Der / Die Tfzf hat am Vorfalltag (20. April 2017) den Dienst um 07:07 Uhr angetreten. Der 

vorangegangene Dienst endete am 19. April 2017 um 05:51 Uhr (siebente Dienststunde nach 

25 Stunden Ruhezeit). 

Die SUB fuhr am 05. Juni 2018 mit einem Triebwagen der Baureihe 5047 vom Bf Wels Hbf bis 

Bf Wels Lokalbahnhof während des regulären Betriebes am Führerstand mit. Besonderes 

Augenmerk wurde auf die Tätigkeiten des / der Tfzf im Bf Wels Hbf und während der Fahrt 

gelegt. Die folgende Auflistung beruht auf der Mitfahrt der SUB am Führerstand und 

entspricht der Vorgehensweise des / der anwesenden Tfzf. 

Die erforderliche laufende Beobachtung der Strecke während der Fahrt wird im Folgenden 

nicht punktuell aufgelistet. 

Tätigkeiten, welche der / die Tfzf während des Stillstandes im Bf Wels Hbf zu verrichten 

hatte: 

• Aufrüsten des Führerstandes 

• Inbetriebnahme des T.I.M. 

• Begrüßung der Fahrgäste 

• Abfahrtszeit beachten 

• Beachtung des Schutzsignals wegen Abfahrbereitschaft 

Tätigkeiten, welche der / die Tfzf während der Fahrt von Bf Wels Hbf bis zur Signalattrappe 

VS „a“ km 0,841 zu verrichten hatte: 

• Zugfunk vom digitalen ins analoge System umschalten 

• Kanal für den Zugfunk einstellen 

• Anmelden im Bf Wels Lokalbahnhof 

• Beachten der Vorsignalattrappe VS „a“ 

Etwa 100 m vor dem VS „a“, war der / die Tfzf mit den oben angeführten Tätigkeiten fertig. 
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Tätigkeiten, welche der / die Tfzf während der Fahrt von der Signalattrappe VS „a“ km 0,841 

bis zur EK km 1,039 (Fußgängerübergang) zu verrichten hatte: 

• Pfeiftafel beachten (ca. km 1,135) 

• Signal „ACHTUNG“ abgeben 

• Beachten EK km 1,039 

Die Distanz von der Signalattrappe VS „a“ bis zur EK km 1,039 beträgt ca. 200 m. Innerhalb 

dieser Distanz hatte der / die Tfzf die oben genannten Tätigkeiten zu verrichten.  

Tätigkeiten, welche der / die Tfzf während der Fahrt von der EK km 1,039 bis zur EK km 1,250 

zu verrichten hatte: 

• Beachten des ES „A“ (km 1,232) 

Zwischen EK km 1,039 und EK km 1,250 (dies entspricht 211 m) wurden keine 

Bedienhandlungen gesetzt.  

Nachdem alle oben angeführten erforderlichen Tätigkeiten durch den / die Tfzf durchgeführt 

waren, verblieben 211 m zur Beobachtung des ES „A“. 

Ein VS kündigt dem / der Tfzf an, welches Signalbild am dazugehörenden Hauptsignal zu 

erwarten ist. Diese Erwartungshaltung kann durch ein unveränderliches Signalbild 

„VORSICHT“ nicht erfüllt werden. Dies begünstigt ein menschliches Fehlverhalten des / der 

Tfzf, z.B. durch Nichtbeachtung des VS „a“. Dies wird aufgrund der Geschwindigkeit von 

ca. 40 km/h und der Möglichkeit mittels Betriebsbremsung rechtzeitig vor dem ES „A“ nach 

Erkennen des Signalbildes „HALT“ am ES „A“ und ausreichender Sichtverhältnisse, als nicht 

unfallkausal angesehen. 

Weshalb der / die Tfzf am 20. April 2017 auf das Signalbild „HALT“ am ES „A“ nicht reagiert 

hat, kann nicht eruiert werden. 
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9 Safety Management System 

Die angewendeten Regelwerke des IB, des EVU und des DU sind Teil des jeweils zertifizierten 

Sicherheitsmanagementsystems. Tiefer gehende Untersuchungen im SMS wurden seitens 

der SUB nicht angestellt. 
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10 Schlussfolgerungen 

Vorsignalattrappe „a“ 

Das VS „a“ ist als Vorsignalattrappe ausgeführt, welches unveränderlich das Signalbild 

„VORSICHT“ zeigt. Ein VS kündigt den Tfzf an, welches Signal am dazugehörenden 

Hauptsignal zu erwarten ist. Diese Erwartungshaltung kann durch ein unveränderliches 

Signalbild „VORSICHT“ nicht erfüllt werden, wird jedoch nicht als unfallkausal angesehen. 

EK km 1,250 

Die EK km 1,250 wird durch das ES „A“ gedeckt. Das bedeutet, dass das ES „A“ erst „FREI“ 

zeigt, wenn die EK durch die LZA gesichert ist. Die EK muss daher weder fernüberwacht, 

noch triebfahrzeugführerüberwacht werden. 

Die Sicherungsanlage der EK km 1,250 hat am Unfalltag störungsfrei und ordnungsgemäß 

funktioniert. Das ES „A“ zeigte zum Unfallzeitpunkt das Signalbild „HALT“. Daraus 

resultierend war keine gesicherte Fahrstraße für Z 3247 gestellt, weshalb eine Sicherung der 

EK durch die LZA nicht erfolgt ist. 

Schutzweg 

An den Fahrweg hat ein Schutzweg von mindestens 50 m bis zum ersten Gefahrenpunkt 

anzuschließen. Der Schutzweg darf entfallen, wenn die mit ortsfesten Signalen signalisierte 

Einfahrgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h beträgt und das Ende des Einfahrgleises 

signalisiert wird. Diese erleichternde Bestimmung bezieht sich aber offensichtlich nur auf 

einen Schutzweg nach dem Haltepunkt des einfahrenden Zuges, nicht aber auf den 

Schutzweg hinter dem Einfahrsignal. Es ist daher nach dem Einfahrsignal jedenfalls ein 

Schutzweg von mindestens 50 m bis zum ersten Gefahrenpunkt anzuschließen. 

Gefahrenpunkt EK km 1,250 

Üblicherweise befindet sich hinter einem ES als erster Gefahrenpunkt das Signal „Halt bei 

Verschubfahrten“. Der Lageskizze des Bf Wels Lokalbahnhof ist zu entnehmen, dass das 

Signal „Halt bei Verschubfahrten“ vorhanden ist und 50 m nach dem ES „A“ angeordnet ist. 

Im konkreten Fall ist der erste Gefahrenpunkt nach dem Hauptsignal „A“ aber nicht das 

Signal „Halt bei Verschubfahrten“, sondern EK km 1,250, die auch durch das ES „A“ gedeckt 
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wird. Der erforderliche Schutzweg ist daher hinsichtlich der EK km 1,250 nicht ausreichend 

vorhanden. 

PZB 

Im Streckentitelblatt wird für den Streckenbereich Bf Wels Hbf – Bf Wels Lokalbahnhof als 

Zugsicherung „PZB“ angeführt. Bei den Lokalaugenscheinen durch die SUB wurde bei VS „a“ 

und bei ES „A“ kein PZB-Magnet vorgefunden. 

Vorfall 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h wurde von Z 3247 leicht überschritten. In 

unmittelbarer Nähe der EK wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 42,66 km/h registriert. 

Nach Erkennen der Gefahrensituation wurde eine Schnellbremsung durch den / die Tfzf 

eingeleitet, der Zusammenprall konnte jedoch nicht verhindert werden. Z 3247 kam ca. 35 m 

nach dem Zusammenprall zum Stillstand. Der Bremsweg von Z 3247 betrug insgesamt 53 m. 

Mit ausreichendem Schutzweg vor EK km 1,250 und streckenseitiger PZB-Ausrüstung hätte 

der Zusammenprall, trotz Signalüberfahrung, verhindert werden können. 
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11 Maßnahmen 

Seitens des IB wurde der SUB bekanntgegeben, dass im zweiten Quartal 2019 alle Signale 

des Bf Wels Lokalbahnhof entsprechend der EisbBBV mit 1000 Hz bzw. 2000 Hz 

PZB -Magneten ausgerüstet werden. Die dazu nötigen Planungsschritte wurden bereits 

eingeleitet. 
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12 Sonstiges (nicht unfallkausal)  

Das als Signalattrappe im km 0,841 stehende VS „a“ ist nicht unfallkausal. Es begünstigt 

jedoch ein menschliches Fehlverhalten, wie unter Kapitel 8 Faktor „Mensch“ näher 

ausgeführt wurde. Der Abstand zwischen ES „A“ km 1,232 und VS „a“ km 0,841 beträgt 

391 m. Die direkte Sicht auf das ES „A“ ist vom Standort des VS „a“ nicht gegeben. Dem / Der 

Tfzf blieben jedoch ca. 200 m, nach dem Linksbogen, um auf das Signalbild des ES „A“ zu 

reagieren und eine Betriebsbremsung einzuleiten. Der Bremsweg eines Triebwagens der 

Baureihe 5074 wurde aus einer Geschwindigkeit von 40 km/h für eine Betriebsbremsung mit 

100 m – 125 m und für eine Schnellbremsung mit ca. 65 m – 80 m vom DU angegeben. Somit 

wäre ein rechtzeitiges Anhalten mittels Betriebsbremsung möglich gewesen. 

Der / Die Tfzf hätte gemäß 30.02 (V2) § 40 mindestens dreimal bis zum Erreichen der EK 

km 1,039 (Fußgängerübergang) das Signal „Achtung“ abgeben müssen. Anhand der 

grafischen Auswertung (Abbildung 15) der Registriereinrichtung von Z 3247 wurde die 

Abgabe des Signals „Achtung“ zweimal dokumentiert. 
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13 Ursache 

Die Ursache des Zusammenpralls zwischen Z 3247 und einem Kleintransporter auf der 

EK km 1,250 war die unerlaubte Signalüberfahrung des in Stellung „HALT“ befindlichen 

ES „A“. 

Der Vorfall wurde durch die streckenseitig nicht ausgeführte Zugsicherung PZB und dem 

mangelhaften Schutzweg zum ersten Gefahrenpunkt, in diesem Fall die EK km 1,250, 

ermöglicht. 
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14 Berücksichtigte Stellungnahmen 

Stellungnahmen haben gemäß § 14 Abs. 1 UUG 2005 zu den für den Vorfall maßgeblichen 

Tatsachen und Schlussfolgerungen zu erfolgen. 

Stellungnahmen zu Sicherheitsempfehlungen werden in diesem Untersuchungsbericht nicht 

betrachtet. 

Folgende Stellungnahmen wurden geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt: 

• IB – ÖBB Infrastruktur AG 

• DU – ÖBB Produktion GmbH – Zentralbetriebsrat 

• Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat, Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

• BMVIT-IV/E4 (Oberste Eisenbahnbehörde Überwachung) 
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15 Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlungen werden nicht präzisiert um den Behörden einen Spielraum für die 

Umsetzung der Sicherheitsempfehlungen zu geben. 

15.1 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 ausgesprochen. 

15.2 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Tabelle 3: Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Laufende Nummer Sicherheitsempfehlung (unfallkausal) Ergeht an betrifft 

A-2018/001 In Verbindung mit A-2018/002 wird empfohlen das 
ES „A“ so zu versetzten, dass Züge in Folge einer 
unerlaubten Signalüberfahrung noch vor der EK im km 
1,250 zum Stillstand kommen können. 
 
Begründung: Bei einer unerlaubten Signalüberfahrung 
kann ein Zusammenprall mit einem 
Straßenverkehrsteilnehmer eventuell verhindert 
werden. 

NSA IB 

A-2018/002 In Verbindung mit A-2018/001 wird die Platzierung 
einer Zugbeeinflussung (2000 Hz-Magnet) am 
Standort des ES „A“ und einer Zugbeeinflussung am 
VS „a“ (1000 Hz-Magnet) empfohlen. 
 
Begründung: Um die Folgen einer unerlaubten 
Signalüberfahrung zu minimieren. 

NSA IB 

 

Laufende Nummer Sicherheitsempfehlung (nicht unfallkausal) Ergeht an betrifft 

A-2018/005 Es wird empfohlen das VS „a“ als Lichtsignal 
auszuführen. 
 
Begründung: Um den anerkannten Regeln der Technik 
zu entsprechen und der Erwartungshaltung am 
Arbeitsplatz des Tfzf entgegen zu wirken. 

NSA IB 
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Abkürzungen 

Abs. Absatz 
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BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

DU Dienstleistungsunternehmen 

EK Eisenbahnkreuzung 

ES Einfahrsignal 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl FahrdienstleiterIn 
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Hbf Hauptbahnhof 
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Beilage 1 – Stellungnahmen 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 




